Zukunftsinitiative Stadtteil

- Arbeitshilfe zur Angabe der Indikatoren –

Gemäß den EU-Strukturverordnungen ist der Kommission jährlich und zum Vorhabenende  über den Ist-Stand der Indikatoren Bericht zu erstatten. 

Die nachfolgenden Angaben sind zwingender Bestandteil des Zwischen- und Verwendungsnachweises. 

	Nr.
	Indikator
	

	
	
	m
	w
	g

	1
	Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 
(ohne Arbeitsförderung, als Vollzeitäquivalent)
	
	
	

	2
	Zahl der geschaffenen Ausbildungsplätze
	
	
	

	3
	Anzahl unterstützter KMU und Mikrounternehmen
(Zahl der beratenen bzw. geförderten Unternehmen)
	

	4
	Unterstützte sozio-kulturelle Einrichtungen und Initiativen 
(Zahl der geschaffenen, unterstützten oder aufgewerteten sozio-kulturellen Einrichtungen und Initiativen)
	

	5
	Angebotene Dienstleistungen
(Umfang der angebotenen Dienstleistungen in Stunden, auch bei ehrenamtlicher Tätigkeit)
	

	6
	Bereitstellung oder Aufwertung von sozialer Infrastruktur 
(Fläche aufgewerteter oder umgebauter Gebäude im qm Bruttogeschossfläche)
	

	7
	Aufwertung, Sanierung oder Revitalisierung von Flächen 
(geförderte Fläche, wie z.B. von Plätzen, Grünflächen, Gewerbeflächen, in qm) 
	


Erläuterungen 

Zu 1) Neu geschaffene Dauerarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt, die aus der Umsetzung des geförderten Vorhabens entstehen und über den Förderzeitraum hinaus bestehen (z.B. Aufbau einer Kiezküche, für deren Betrieb ein Koch eingestellt wird). Diese Arbeitsplätze sind als Vollzeitäquivalent zu erfassen bzw. darzustellen (z.B. eine halbe Stelle = 0,5).

Damit sind nicht die aus Mitteln der Förderung selbst finanzierten Arbeitsplätze gemeint, auch wenn durch die Förderung zusätzliche Mitarbeiter/innen beschäftigt werden können. Diese sind unter dem Indikator „Dienstleistungen“ darzustellen, sofern sie auch Dienstleistungen gegenüber Dritten im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens erbringen (z.B. Beratung, Betreuung).

Zu 2) Während des geförderten Vorhabens neu geschaffene Ausbildungsplätze im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Diese Ausbildungsplätze können Zielsetzung des Vorhabens sein, können aber auch beim Träger selbst während der Projektumsetzung angesiedelt sein. 

Zu 3) Anzahl der Unternehmen, die z.B. im Rahmen des wirtschaftsorientierten Stadtteilmarketings oder bei der Erschließung neuer Betätigungsfelder u.ä. beteiligt sind.

Achtung: Hier wird nicht die Zahl der Beratungsfälle erfasst, sondern die Zahl der beratenden Unternehmen. Sollte ein Unternehmen mehrfach unterstützt worden sein, wird es nur einfach gezählt. 

Zu 4) Definition ist selbsterklärend.

Zu 5) Umfang der Dienstleistungen in Stunden, die im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens gegenüber Dritten erbracht werden. Dabei kann es sich um Beratung, Qualifizierung, Bildung, sozio-kulturelle Angebote oder Beteiligung handeln, nicht jedoch um Bauleistungen (diese fallen unter die Indikatoren 6 und 7). Hier ist auch die ehrenamtliche Tätigkeit zu berücksichtigen.

Zu 6) Nur für Bauprojekte
Bau, Ausbau, Umbau von Gebäuden, z.B. Kitas, Schulen oder öffentlich nutzbaren Freizeiteinrichtungen.

Zu 7) Nur für Bauprojekte:
Hier ist die aufgewertete, sanierte oder revitalisierte Fläche anzugeben. Dabei muss es sich um dauerhaft wirksame Verbesserungen oder über einen längeren Zeitraum erfolgende Aktivitäten handeln. Einmalige Aktionen, wie z.B. die Reinigung einer Grünfläche von Müll, sollten hingegen unter den Indikatoren 4 oder 5 ausgewiesen werden.
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